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	Eidgenössisches Departement für 
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Verkehr BAV







Kontrolle der regelmässigen und gewerbsmässigen Personen- oder Güterbeförderung 
Mitteilung an das BAV:	Bundesamt für Verkehr, Sektion Marktzugang, 3003 Bern
Via E-Mail: UebertretungenStrassentransport@bav.admin.ch
	Ort der Kontrolle
	[bookmark: Text2]     
	Datum
	     
	Zeit
	     


A	Fahrzeug[footnoteRef:1] [1:  Güterverkehr: Lieferwagen, Lastwagen, Sattelmotorfahrzeuge oder Fahrzeugkombinationen, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 2,5 Tonnen übersteigt.
  Von der Lizenzpflicht ausgenommen sind Güterbeförderungen mit Lieferwagen und Fahrzeugkombinationen, deren Gesamtgewicht nach Fahrzeugausweis 2,5
  Tonnen übersteigt, jedoch höchstens 3,5 Tonnen beträgt, sofern diese Fahrzeuge ausschliesslich zur Güterbeförderung in der Schweiz eingesetzt werden.
  Personenverkehr: Motorfahrzeuge, die dazu bestimmt sind, ausser dem Lenker oder der Lenkerin mehr als acht Personen zu befördern.] 

	Art und Marke
	     

	Kontrollschild
	     
	Immatrikulationsstaat
	     

	Personenbeförderung: Anzahl Plätze gemäss Fahrzeugausweis 
	     

	[bookmark: _Hlk196481921]Güterbeförderung: Gesamtgewicht gemäss Fahrzeugausweis 
	     


B	Anhänger
	Art und Marke
	     

	Kontrollschild
	     
	Immatrikulationsstaat
	     

	Güterbeförderung: Gesamtgewicht gemäss Fahrzeugausweis 
	     


C	Fahrzeughalter[footnoteRef:2] [2:  gemäss Fahrzeugausweis] 

	Name, Vorname
Firma
	     

	Komplette Adresse
	     


D	Fahrzeugführer
	Name, Vorname
	     
	Geburtsdatum
	     

	Komplette Adresse
	     
	Geburtsort
	     


E	Auftraggeber
	Name, Vorname
Firma
	     

	Komplette Adresse
	     

	Tel.-Nummer
	     


F	Fahrt
	Grenzüberschreitende Fahrt
	☐ Ja		☐ Nein

	Abfahrtsort
	     
	Bestimmungsort
	     

	|_| Güter
	|_| Personen
	|_| Leerfahrt

	Spezifizierung der Güter
	     

	Zulassungsbewilligung („Lizenz“)[footnoteRef:3] [3:  Für ein Strassentransportunternehmen im Personen- oder Güterverkehr.] 

	Nr.      
	Ausstellungsland
	     


ACHTUNG: Sofern Güter befördert werden, können die Buchstaben G und H übersprungen und bei Buchstabe I fortgefahren werden.
G	Grenzüberschreitender Personenverkehr
	Um welchen Verkehr handelt es sich bei der Fahrt? 
(Linienverkehr oder Gelegenheitsverkehr)
	     

	
Streckenführung gemäss Fahrzeugführer?
	     

	Welche Streckenführung ist am Fahrzeug angegeben?
	     

	Welcher Preis ist auf den Tickets aufgeführt? Sind im Preis neben dem Transport weitere Leistungen inbegriffen? 
	     

	Welcher Start- und Zielort ist auf dem Ticket vermerkt?
	     

	Angaben der Fahrgäste zur konkreten Fahrt (z.B.: Start- und Zielort, weitere Informationen).
	     


H	Vorhandene Ausweise des Transportunternehmens
	Bewilligung[footnoteRef:4] [4:  Für die regelmässige Beförderung von Reisenden im grenzüberschreitenden Verkehr.] 

	Nr.      
	Ausstellungsland
	     

	Fahrtenblatt[footnoteRef:5] [5:  Für den gewerbsmässigen grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehr mit Kraftomnibussen.] 

	Nr.      
	Ausstellungsland
	     


I	Feststellungen und Bemerkungen des Kontrollorgans sowie Aussage des Fahrzeugführers
	     


J	Name der Kontrollbehörde sowie Unterschrift des Kontrollorgans
	     


K	Beilagen
	[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| Kopie/Original Lizenz 
[bookmark: Kontrollkästchen3]|_| Kopie/Original Bewilligung/Genehmigung
|_| Kopie Fahrtenblatt 
|_| Kopie Tickets
|_| Fotos
|_| Aussagen Fahrgäste
|_|      
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